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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1989

Norm

ASVG §55

Rechtssatz

Die Fälligkeit der Beiträge tritt - soweit die Versicherungsp icht kraft Gesetzes von selbst entsteht - auch von selbst ein;

es ist daher in solchen Fällen die P icht zur Zahlung der Beiträge nicht einmal von der Erstattung einer Anmeldung

abhängig.

Entscheidungstexte

2 Ob 97/89

Entscheidungstext OGH 30.08.1989 2 Ob 97/89
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